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Schutzkonzept für die Sitzungen des Grossen Gemeinderats ab 16. Oktober 
2020 (bis auf Weiteres) 
 
Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie finden die Sitzungen des Grossen Ge-
meinderates bis auf Weiteres gemäss dem nachstehenden Schutzkonzept statt. Die Öffentlichkeit ist wie-
der zu den Sitzungen zugelassen. Besucherinnen und Besucher müssen sich jedoch registrieren. Der 
Mindestabstand des Bundesamts für Gesundheit (BAG) von 1,5 Metern muss jederzeit eingehalten wer-
den. Es wird an das eigenverantwortliche Handeln aller an der Sitzung anwesenden Personen appelliert. 
Für die Sitzungen des Grossen Gemeinderates und der Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission gilt 

demnach das nachfolgende Schutzkonzept. Für die Einhaltung der Schutzvorschriften an den Fraktions-
sitzungen sind die Fraktionen selbst verantwortlich. 

 
 
 Tagungsort: Die Sitzungen des Grossen Gemeinderats finden wie gewohnt in der Aula Schönau 

statt. Aufgrund der Raumgrösse und mit der entsprechenden Tischordnung kann sichergestellt wer-
den, dass für die Ratsmitglieder genügend Platz zur Verfügung steht, um die Abstandsregeln einzu-

halten. Der Sitzungsraum wird durch die Verwaltung hierfür speziell eingerichtet. 
 
Die Sitzungen der Aufsichts- und Geschäftsprüfungskommission finden in grosszügigen Räumlichkei-
ten im Gemeindehaus statt, wo die Auflagen erfüllt werden können. 
 
Die Sitzungen der Fraktionen können bei Bedarf in Räumlichkeiten im Gemeindehaus bzw. im Feuer-

wehrmagazin durchgeführt werden. Für die Einhaltung der Schutzvorschriften sind die Fraktionen sel-
ber verantwortlich. 
 

 Zulassen der Öffentlichkeit: Die Kommissions- und Fraktionssitzungen sind nicht öffentlich. Für die 
Parlamentssitzung ist die Öffentlichkeit zugelassen. Besucherinnen und Besucher müssen sich regist-
rieren. In der Einladung sowie in der amtlichen Publikation wird darauf hingewiesen, dass die Parla-

mentssitzungen wieder öffentlich sind und eine Registratur stattfinden wird. Die Besucherinnen und 

Besucher werden auf der Empore platziert und haben zwingend ihre Kontaktdaten anzugeben, welche 
auf einer Liste erfasst werden. 

 
 Sitzungsdauer: Es gibt keine Beschränkung der Sitzungsdauer. Trotzdem ist eine speditive Behand-

lung der Geschäfte anzustreben, um eine lange Sitzungsdauer zu vermeiden. An der Sitzung ist mög-
lichst auf Sitzungsunterbrüche und Pausen zu verzichten. Auf die Abgabe von Verpflegung wird ver-
zichtet. Getränke in Pet-Flaschen stehen zur Verfügung. 

 
 
 Verzicht auf Teilnahme/Eigenverantwortung: Die Mitglieder der Gremien sowie die Besucherin-

nen und Besucher werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht an Sitzungen teilnehmen resp. 
anwesend sein dürfen, wenn sie krank sind oder sich krank fühlen (Vermeidung von Infektionsket-
ten). 

 
 Schutz von besonders gefährdeten Personen: Besonders gefährdete Personen gemäss Liste des 

BAG werden darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus 
der Schutz der Gesundheit von besonders gefährdeten Personen weiterhin sehr wichtig ist. Sie haben 
ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe. Für besonders gefährdete Personen sind die Hygiene und 
die Verhaltensregeln der BAG-Kampagne "So schützen wir uns" daher sehr wichtig.  
 

 Aufstellen von Plakaten: Die Parlamentsmitglieder werden in der Aula Schönau mit dem entspre-
chenden Plakat auf die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfohlenen Schutzmassnahmen auf-
merksam gemacht. 

 
 Aufstellen von Desinfektionsmitteln: Vor und im Tagungslokal werden genügend Desinfektions-

mittel zur Verfügung gestellt. 
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 Einreichung von parlamentarischen Vorstössen: Neue Vorstösse werden an der Parlamentssit-
zung für die nötigen Unterschriften nicht zwischen den Mitgliedern in Umlauf gebracht. Sie sind aus-
schliesslich elektronisch beim Gemeindeschreiber (rolf.zeller@steffisburg.ch) bis spätestens zum Sit-
zungsbeginn einzureichen. Sie haben die Namen der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, 
mindestens aber den Namen der Erstunterzeichnerin bzw. des Erstunterzeichners, zu tragen. Auf eine 

Nachreichung von original unterzeichneten Exemplaren wird verzichtet. Alle elektronisch eingereich-

ten parlamentarischen Vorstösse werden den Ratsmitgliedern in der der Sitzung folgenden Woche per 
E-Mail zugestellt. 

 
 Mikrofone: Auf den Einsatz von persönlichen Mikrofonen wird aus hygienischen Gründen und auf-

grund der fehlenden Infrastruktur verzichtet. Die Wortmeldungen erfolgen direkt vom zugewiesenen 
Platz aus. Es wird gebeten, laut und deutlich zu sprechen. Wie üblich werden Tonaufnahmen ge-
macht. 

 
 Geordnetes Eintreffen und Verlassen des Tagungslokals: Die Sitzungsteilnehmenden begeben 

sich nach dem Eintreffen in der Aula direkt an den zugewiesenen und bezeichneten Sitzplatz. Der Vor-
sitzende wird die Parlamentsmitglieder am Ende der Sitzung gestaffelt zum Verlassen des Tagungslo-
kals auffordern, so dass sich keine Ansammlungen bilden. 

 
 An- und Abreise: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzungen werden gebeten, das Schutz-

konzept für den öffentlichen Verkehr zu beachten. 

 
 Information: Das Schutzkonzept wird mit der Traktandenliste veröffentlicht. In der amtlichen Publi-

kation wird darauf aufmerksam gemacht. 
 
 

 
Im Übrigen verweisen wir auf die Verhaltens- und Hygieneregeln sowie die Kategorien besonders gefähr-
deter Personen des Bundesamts für Gesundheit www.bag-coronavirus.ch. 

 
Für das Einhalten der vorstehenden Regeln und Auflagen zu Gunsten eines disziplinierten und effizienten 
Sitzungsablaufs danken wir im Voraus. 

 

 
Steffisburg, 1. Oktober 2020 

http://www.bag-coronavirus.ch/

